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Antrag FMG



„Die FMG hat bei dieser Auslegung des § 9 
Abs. 3 LuftVG ein subjektives Interesse und 
einen subjektiven Anspruch darauf, in 
Erfahrung zu bringen, ob mit der Durchführung 
des Plans begonnen wurde und damit ein Außer-
Kraft-Treten nach § 9 Abs. 3 LuftVG nicht 
stattfinden wird.“ 
Bescheid ROB



„Wenn mit der Durchführung des Plans innerhalb der 
Zehnjahresfrist begonnen wurde, tritt der Plan – hier: der 
98. ÄPFB – jedenfalls nicht mehr nach § 9 Abs. 3 LuftVG 
außer Kraft. Mit dem Beginn der Durchführung des 
Plans genießt dieser somit dauerhaft Bestandsschutz. 
Diese Folge, die § 9 Abs. 3 LuftVG an den fristgerechten 
Beginn der Durchführung des Plans knüpft, bleibt auch 
bestehen, wenn der weitere Ausbau zeitlich gestreckt 
erfolgt oder unterbrochen wird.“
Bescheid ROB



„Ohne eine entsprechende Klarstellung schwebe die FMG in 
einem unsicheren Zustand, ob sie sich auf die fortdauernde 
Gültigkeit des 98. ÄPFB berufen könne oder aber einen 
Verlängerungsantrag nach § 9 Abs. 3 Halbsatz 2 LuftVG stellen 
müsse. Dabei gehe es nicht nur um die Frage der rechtlichen 
Beständigkeit des 98. ÄPFB, sondern auch um die Sicherheit 
der bereits getätigten und auf der Grundlage des 98. ÄPFB 
noch zu tätigenden Investitionen. Insoweit habe die FMG für 
die begehrte Feststellung ein Sachbescheidungsinteresse und sei 
antragsbefugt.“
Bescheid ROB



„Die Realisierung der 3. Start- und Landebahn ist in 
der Mittel- und Langfristplanung der FMG mit einer 
Inbetriebnahme für das Jahr 2035 vorgesehen (vgl. 
Antrag S. 19). Die Umsetzung dieser Absicht verlangt 
keine weiteren behördlichen Schritte, wenn mit der 
Durchführung des 98. ÄPFB bereits begonnen sein sollte. 
Wäre dies nicht der Fall, müsste die FMG einen 
entsprechenden Verlängerungsantrag stellen, um noch 
gemäß ihrer Mittel- und Langfristplanung mit der 
Umsetzung der Maßnahme beginnen zu können.“
Bescheid ROB



„Von der begehrten Feststellung, dass mit der Durchführung des Vorhabens begonnen 
worden ist, hängt die Klarstellung weitreichender tatsächlicher und rechtlicher Folgen für 
die FMG ab. Mit dem Beginn der Durchführung und der daraus folgenden 
Rechtsfolge des § 9 Abs. 3 LuftVG ist das Verhältnis der FMG zu sonstigen vom 98. 
ÄPFB Betroffenen sowie Behörden im Hinblick u. a. auf die vom 98. ÄPFB erfassten 
Grundstücke abschließend bestimmt. Neben diese rechtliche Frage tritt für die FMG der 
Gesichtspunkt der Investitionssicherheit und Planbarkeit der weiteren 
planfestgestellten Maßnahmen. Die FMG hat bereits erhebliche Beträge für die 
Umsetzung von planfestgestellten Maßnahmen investiert (vgl. oben Ziff. I.2 sowie Antrag 
Seite 5 ff.). Diese Investitionen stehen im Zusammenhang mit der Erwartung, dass der 98. 
ÄPFB vollständig ausgeführt und die nach dem Planfeststellungsbeschluss vorgesehene 
Gestalt des Flughafens mit den entsprechenden land- und luftseitigen Kapazitäten 
hergestellt werden wird. Mit der in diesem Verfahren begehrten Feststellung wird für 
die FMG und für die sonstigen vom Plan Betroffenen Planungssicherheit geschaffen. 
Sie wissen danach, ob der 98. ÄPFB dauerhaft gültig ist, oder nach Ablauf der 
Zehnjahresfrist außer Kraft tritt, soweit nicht bis März 2026 eine Verlängerung der 
Zehnjahresfrist ausgesprochen wird.“                                                             Bescheid ROB



Koalitionsvertrag:
Über die Notwendigkeit einer 
dritten Start- und Landebahn am 
Flughafen München gibt es unter 
den Koalitionspartnern 
unterschiedliche Auffassungen. Die 
Planungen für deren Bau werden 
daher während der aktuellen 
Legislaturperiode nicht 
weiterverfolgt.

Antrag FMG



„Zur Begründung des Antrags führt die FMG aus, dass sie mit der 
Durchführung des 98. ÄPFB begonnen und zahlreiche Maßnahmen, die 
Bestandteile des 98. ÄPFB seien, bereits realisiert habe. Im Einzelnen 
werden die Maßnahmen - Tunnel Erdinger Ringschluss - Ausbau des 
Straßennetzes im Osten - Erweiterung Vorfeld Ost - Umsetzung 
Kohärenzsicherungsmaßnahmen - Monitoring 
„Verschlechterungsverbot“ Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie einschl. 
Erfüllung der Nebenbestimmung Ziffer A.VIII.3.1.2 des 98. ÄPFB - 
Grunderwerb und - Umlandfonds genannt und näher beschrieben. 
Für diese Maßnahmen habe die FMG Investitionen von rund 409,9 
Mio. EUR getätigt. Hinzu kämen Kosten von rund 51 Mio. EUR für das 
Planfeststellungsverfahren und die Verwaltungsstreitverfahren.“
Bescheid ROB



Antrag FMG



„Von der für die Realisierung des Vorhabens erforderlichen 
Fläche von insgesamt 1.678 ha (871 ha Projektflächen (PFl.), 807 
ha Öko-Ausgleichsflächen (ÖFl.) hat die FMG bereits1.530 ha, 
dies entspricht rund 91%, erworben. Dabei wurden vor dem 
24.07.2007 (Antragstellung 3. Bahn) 533 ha PFl./526 ha ÖFl., 
zwischen dem 24.07.2007 und 05.07.2011 (Bescheidserlass) 239 
ha PFl./164 ha. ÖFl. und seit dem 05.07.2011 33 ha PFl/35 ha 
ÖFl. erworben. Von den bei Bescheidserlass der FMG noch 
fehlenden Flächen im Umfang von 148 ha hat sie somit seit 
diesem Zeitpunkt knapp die Hälfte der noch erforderlichen 
Fremdflächen erworben.“
Bescheid ROB







Bahnausbau Region München
06.09.2018
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Planungsverband Äußerer 
Wirtschaftsraum München, TransVer 
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„Die bereits umgesetzten Maßnahmen stellen insoweit keine isoliert 
zugelassenen und isoliert zu betrachtenden Einzelprojekte dar. Ihre 
Notwendigkeit und die Rechtfertigung für ihre Finanzierung folgt aus 
dem 98. ÄPFB insgesamt. Luft- und landseitige Kapazitäten sind 
aufeinander abgestimmt. Die Umsetzung der planfestgestellten 
Baumaßnahmen auf der Landseite erfolgt daher gerade auch in der 
Erwartung der Realisierung der luftseitigen Baumaßnahmen. Ohne 
Vertrauen auf die Verwirklichung des Gesamtvorhabens hätte die 
FMG den S-Bahn-Tunnel nicht bis an die Ostgrenze der 
planfestgestellten Vorfelderweiterung verlängert und die 
Straßenertüchtigungen nicht auf den neu festgestellten, sich an den 
luftseitigen Ausbaumaßnahmen orientierenden Trassen ausgeführt.“

Bescheid ROB 



MdL Johannes Becher:  „Jetzt zu meiner Frage. Es steht im Bescheid 
der Regierung von Oberbayern, dass der S-Bahn-Tunnel nach Osten 
ohne Blick auf das Gesamtprojekt der 3. Startbahn nicht erforderlich 
gewesen wäre. Teilen Sie die Auffassung, dass der Erdinger Ringschluss 
nur mit der 3. Startbahn erforderlich ist? Oder stimmen Sie dem zu, 
dass der Erdinger Ringschluss völlig unabhängig von einer 3. Startbahn 
eine notwendige Infrastrukturmaßnahme zur Erschließung des 
Flughafens München ist?“ (Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN) 
Staatsminister Christian Bernreiter (Wohnen, Bau und Verkehr): 
„Aus heutiger Sicht sage ich: Den Erdinger Ringschluss brauchen 
wir ohnehin. Punkt.“
Bayerischer Landtag, Plenarprotokoll 19/31 Seiten 3319 und 3320



Antrag FMG



Antrag FMG



Jahr         PAX                 Bewegungen   
                 
Sitzladefaktor

2023 37.037.070 302.150 122,6
2022 31.642.738 285.028 111,0
2021 12.496.432 153.097 81,6
2020 11.112.773 146.833 75,7
2019 47.941.348 417.138 114,9
2018 46.253.623 413.469 111,9
2017 44.577.241 404.505 110,2
2016 42.261.309 394.430 107,1
2015 40.981.522 379.911 107,9
2014 39.700.515 376.678 105,4
2013 38.672.644 381.951 101,3
2012 38.360.604 398.039 96,4
2011 37.763.701 409.956 92,1
2010 34.721.605 389.939 89,0
2009 32.681.067 396.805 82,4
2008 34.530.593 432.296 79,9
2007 33.959.422 431.815 78,6
2006 30.757.978 411.335 74,8











Flugbewegungen 2024

  277.670 (Okt.) +8,1 % (Vergl. 2023)
-21,7 % (Vergleich zu 2019)

Jan. – Okt. (DFS): 275.203  +8,1 % (-21,8 % Vergl. 
2019)





Passagiere 2024:

 35.371.823 (Okt.) 11,8 % (2023)
    -13,8 % (Vergleich zu 2019)

Inland: 5.166.804 (Okt.)
-36,4 % (Vergleich zu 2019)

Ausland: 30.176.144 (Okt.)
-8,2 % (Vergleich zu 2019)
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Entwicklung Flugbewegungen - 17 Jahre ohne Wachstum 3. Startbahn beerdigen - SOFORT!



(13) 1Der Bürgerentscheid hat die 
Wirkung eines Beschlusses des 
Gemeinderats.

Antrag FMG

Art. 18a
Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid



„Die Regierung von Oberbayern – Luftamt Südbayern erlässt folgenden Bescheid: 

1. Auf Antrag der Flughafen München GmbH (FMG) vom 31.05.2024 wird 
festgestellt, dass die FMG mit der Durchführung des 
„Planfeststellungsbeschlusses für die Erweiterung des Verkehrsflughafens 
München durch Anlage und Betrieb einer 3. Start- und Landebahn nebst 
Nebenanlagen, Teilprojekten und Folgemaßnahmen“ vom 05.07.2011, Az. 25-30-
3721.1-MUC-5-07, (98. Änderungsplanfeststellungsbeschluss zum 
Planfeststellungsbeschluss für den Verkehrsflughafen München – 98. ÄPFB) i. S. 
v. § 9 Abs. 3 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) begonnen hat.

2. Ziffer 1 hat zur Folge, dass der 98. ÄPFB nach § 9 Abs. 3 LuftVG nicht mehr 
mit Ablauf von zehn Jahren nach Eintritt von dessen Unanfechtbarkeit 
außer Kraft tritt.“

Bescheid ROB



„Die FMG hat zu keinem Zeitpunkt verlautbaren lassen, 
dass sie an der Verwirklichung des Gesamtprojekts nicht 
weiter festhält, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, 
dass der Ausbau des Straßennetzes im Osten auf den neu 
planfestgestellten, an die luftseitige Zuwegung der 3. 
Start- und Landebahn angepassten, Trassen erfolgt und die 
Verlängerung das S-Bahn-Tunnels nach Osten ohne Blick 
auf das Gesamtprojekt nicht erforderlich gewesen wäre.“
Bescheid ROB



Für Staatsminister Florian Herrmann (CSU) ist die Entscheidung der 
Regierung kein Drama. Er sehe das in erster Linie als juristischen 
Vorgang, der klären soll, ob die Frist für den PFB 2026 auslaufe. Das 
könne er aus Sicht der FMG sogar verstehen, die ja viel Zeit und 
Geld investiert habe. Aus politischer Sicht ändere sich nichts, so 
Herrmann: Die Startbahn werde bis 2028 nicht gebaut, das im 
Koalitionsvertrag festgeschriebene Moratorium gelte.
Interpretationen, dass die von der FMG für ihre Sichtweise angeführten 
Maßnahmen wie S-Bahn-Tunnel und Erschließungsstraßenbau gegen das 
Moratorium verstießen, könne er „null verstehen“, betonte Herrmann. 
Jammern, dass die Schienen- und Straßenanbindung zu schlecht sei, und 
diese dann verhindern wollen, da säge man doch den Ast ab, auf dem 
man sitzt. (FT, 221024)



Medieninformation Nr. 338
______________________________________________________________________________________________

Freising, den 20.11.2024

Landkreis Freising klagt in einem Klagebündnis gegen Ewigkeitsbescheid des Luftamts Südbayern
zur 3. Start- und Landebahn des Münchner Flughafens

 
Der Landkreis Freising hat heute beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Klage gegen den Bescheid des Luftamts 
Südbayern vom 30. September 2024 erhoben. Mit dem Bescheid wurde festgestellt, dass die Flughafen München GmbH 
(FMG) innerhalb der dafür geltenden Frist von zehn Jahren mit der Durchführung des Planfeststellungsbeschlusses zur 
Erweiterung des Flughafens um eine 3. Start- und Landebahn begonnen habe und der Planfeststellungsbeschluss daher 
nicht nach Ablauf der gesetzlichen Frist außer Kraft trete, sondern auf unbestimmte Zeit fortgelte („Ewigkeitsbescheid“).
 
Mit dem Landkreis klagen gemeinsam die Stadt Freising, die Gemeinde Berglern sowie fünf in ihrem Eigentum betroffene 
Privatpersonen. Das Klagebündnis hat Rechtsanwalt Prof. Dr. Remo Klinger aus der Berliner Kanzlei Geulen & Klinger mit 
der Prozessvertretung beauftragt.   

MÜNCHNER FLUGHAFEN: BN REICHT KLAGE GEGEN EWIGES BAURECHT FÜR DIE 3. STARTBAHN 
EIN

Der BUND Naturschutz in Bayern hat heute (20.11.2024) beim Bayerischen Verwaltungsgerichthof Klage erhoben 
gegen den Bescheid des Luftamts Südbayern, mit dem ein dauerhaftes Baurecht für die 3. Start- und Landebahn 

am Flughafen München festgestellt wurde.



Für den 98. ÄPFG gilt nach
wie vor:

Am 4. März 2026 läuft das 
Mindesthaltbarkeitsdatum ab!







Koalitionsvereinbarung für die Stadtratsperiode 2020 – 2026 zwischen Oberbürgermeister Dieter Reiter, den 
Münchner Parteien SPD und Die Grünen, der Stadtratsfraktion Die Grünen – Rosa Liste und der 
Fraktionsgemeinschaft SPD/VoltFlughafen 

Wir stehen klar zum Ergebnis des Bürgerentscheids und lehnen den Bau einer dritten Start- und Landebahn am 
Münchner Flughafen ab.

Koalitionsvertrag für die Legislaturperioden 2018 – 2023 und 2023 - 2028

Über die Notwendigkeit einer dritten Start- und Landebahn am Flughafen München gibt es unter den 
Koalitionspartnern unterschiedliche Auffassungen. Die Planungen für deren Bau werden daher während der aktuellen 
Legislaturperiode nicht weiterverfolgt.

Ministerpräsident Söder:

Zur neu aufgeflammten Startbahn-Debatte sagte Söder, das unbefristete Baurecht sei „eine rein rechtliche Frage und 
hat nichts mit politischer Planung zu tun. Es bleibt dabei: In meiner Amtszeit wird keine dritte Startbahn gebaut.“ 
(FT 231024)

Söder kündigt lange Amtszeit an: Söder bekräftigte seine Ankündigung, dass es in seiner Regierungszeit keine dritte 
Startbahn geben werde. "Die Aussage bleibt", unterstrich der Regierungschef: "Und Sie werden noch sehr, sehr lange 
mit mir rechnen müssen." (az 251024)



Grundstücke des BN



Samstag, 15. Februar 
2025, 15 Uhr, Freising 

Marienplatz, Demo
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